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In diesem Dokument wird auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise geachtet. Wo dieses nicht möglich ist, wird zugunsten der besseren Lesbarkeit das ursprüngliche 
grammatische Geschlecht verwendet. Es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass damit auch jeweils das andere Geschlecht angesprochen ist. 

  

Infoblatt  

Arbeiten in der Grünpflege - allgemein 

 

Neben der allgemeinen Unterweisung zum Gebäudemanagement und dem Unterweisungsnachweis "Arbeiten in der Grünpflege - 
allgemein" sind bei Arbeiten in der Grünpflege folgende Hinweise zu beachten: 

Allgemeine Verhaltenshinweise zu Arbeiten in der Grünpflege 

Nur Maschinen und Geräte zur Grünpflege verwenden, die geprüft sind und deren Prüffrist nicht abgelaufen ist.  
Nur Maschinen und Geräte zur Grünpflege verwenden, die ein GS-Zeichen, besser noch ein DGUV Test-
Zeichen, tragen.  
Bedienungsanleitung und Herstellerhinweise zum Arbeitsmittel beachten.  
Sicherheitseinrichtungen an der Maschine oder dem Gerät nicht verändern.  
Vor Beginn der Arbeiten Maschinen und Geräte auf einwandfreien Zustand - zum Beispiel auf defekte Leitungen 
und Anschlüsse, auf Schäden am Gehäuse - prüfen. Mangelhafte Maschinen und Geräte zur Grünpflege dürfen 
nicht verwendet werden. Mängel sofort dem/der Vorgesetzten melden.  
Arbeitsmittel nicht selbst reparieren. Die Arbeitsmittel zur Grünpflege dürfen nur von einer befähigten Person 
geändert oder instand gehalten werden.  
Arbeitsmittel sofort abschalten, wenn Störungen auftreten.  
Die zur Verfügung gestellte Persönliche Schutzausrüstung - zum Beispiel Gehörschutz, Schutzhandschuhe, 
Atemschutz - benutzen. Die Schutzausrüstung ist zu pflegen und in einem hygienisch einwandfreien Zustand zu 
halten.  
Beschädigte oder mangelhafte Persönliche Schutzausrüstungen nicht benutzen, sondern umgehend 
austauschen.  
Warme Kleidung - falls notwendig Wetterschutzkleidung - zum Schutz gegen Wind und Kälte tragen.  
Die Haut vor Sonne schützen. Der beste Sonnenschutz sind geeignete Kleidung, Hut und Sonnenbrille. 
Unbedeckte Körperpartien sind mit Sonnenschutzmitteln einzureiben (Lichtschutzfaktor sollte etwa dem 
doppelten UV-Index entsprechen. Für empfindliche und nicht lichtgewöhnte Haut wird mindestens 
Lichtschutzfaktor 15 empfohlen).  
Geschlossene Kleidung als Schutz gegen Zeckenbisse tragen, insbesondere im Bein- und Fußbereich, sowie 
eine Kopfbedeckung. Suchen Sie Ihren Körper nach Arbeiten im Grünen gründlich nach Zecken ab. Zecken 
müssen so schnell wie möglich entfernt werden.  
Während des Einsatzes der Arbeitsmittel möglichst nicht rückwärts laufen. Wenn das Rückwärtslaufen einmal 
doch erforderlich sein sollte, dann nur sehr vorsichtig.  
Gegenstände (Kabeltrommel, ...) nicht im Arbeitsbereich abstellen.  


